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A. Einführung

Das Zeitalter einer grassierenden Kammer-Euphorie gehört womöglich der 
Vergangenheit an. Dies belegen etwa die Vorgänge, die sich im Rahmen der Ein-
richtung von Pflegekammern abspielten: Wankelmütige Landesgesetzgeber durch-
leuchteten die Sinnhaftigkeit eines Kammermodells, deren Einführung sie teilweise 
selbst beschlossen hatten, und trafen dabei auf eine verbreitete Skepsis unter den 
Berufsangehörigen.1

Die Verwaltungsrechtswissenschaft rezipiert derartige Diskussionsverläufe bis-
her kaum. Die publizistischen Ergebnisse bewegen sich seit mehreren Jahrzehn-
ten im Rahmen der Deutungshoheit. Ganz mehrheitlich2 wird der Kammeridee 
mindestens ein pauschales Zeugnis der Unbedenklichkeit ausgestellt. Es heißt 
etwa, die Industrie- und Handelskammer3 sei der „ideale Mittler“ zwischen Staat 
und Wirtschaft.4 Es soll sich um eine Organisationsform handeln, die „moderner 
als jeder Konzern“ sei.5 In die euphorische Stimmung fügt sich das Nachdenken 
über die Gründung neuer Einrichtungen dieses Verwaltungstypus nahtlos ein. 
So wurde etwa vor dem Hintergrund „breiter gesellschaftlicher Akzeptanz“ die 

 1 Das Land Niedersachsen hat Mitte 2020 eine Befragung unter den Angehörigen der Pflege-
kammer durchgeführt. 70,6 % der Teilnehmer stimmten gegen den Fortbestand der Kammer. 
Daraufhin hat die Landesregierung am 29. Dezember 2020 den Entwurf eines Gesetzes zur 
Umsetzung der Auflösung der Pflegekammer dem Landtag übersandt (LT-Drs. 18/8244). Die 
regierungstragenden Fraktionen im Schleswig-Holsteinischen Landtag haben am 19. Mai 2021 
den Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Auflösung der Pflegeberufekammer vorge-
legt (LT-Drs. 19/2987). Dass die Pflegekammer NRW schon vor der Errichtung auf virulente 
Organisationsprobleme stößt, belegt ein Dokument der regierungstragenden Fraktionen vom 
14. Dezember 2021 (Drs. 17/16020). Es erklärt das überwiegende Desinteresse der Berufsange-
hörigen an der Kammer mit der „aktuellen pandemischen Lage“. Die bis Juli 2027 verlängerte 
Anschubfinanzierung (§ 6 Abs. 4 S. 1 Heilberufsgesetz NRW) soll die Pflegenden dazu moti-
vieren, die Registrierung vorzunehmen. Die Wahl zur konstituierenden Kammerversammlung 
wurde bis Dezember 2022 aufgeschoben (§ 116 Abs. 1 S. 1 Heilberufsgesetz NRW).
 2 Nur Schmidt, Öffentliches Wirtschaftsrecht – Allgemeiner Teil, 1990, S. 406 konstatierte 
eine „praktische[n] Bedeutungslosigkeit“ der IHK.
 3 Wenngleich die Handelskammern Bremen und Hamburg berechtigt sind, ihre Bezeich-
nung weiterzuführen (§ 13 IHKG), sind sie im Folgenden mitgemeint, wenn von einer „IHK“ 
die Rede ist. Darüber hinaus wird regelmäßig aus Gründen der Vereinfachung auf die Nennung 
des satzungsgemäßen Namens des IHK-Bezirks verzichtet und lediglich auf den Sitz des Ver-
waltungsträgers abgestellt.
 4 Stober, Die IHK als Mittler zwischen Staat und Wirtschaft, 1992, S. 113 ff.
 5 Mit dem Ausspruch, den Jesse / Decher, GewArch 2017, 188 (189) wiedergeben, nahm 
Stephan Wernicke Bezug auf die Einrichtungen der funktionalen Selbstverwaltung insgesamt.
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Gründung einer Journalisten- oder Heilpraktikerkammer angeregt.6 Die Ver-
kammerung bilde, so heißt es an anderer Stelle, zusammen mit einem modernen 
Berufsrecht eine „ausgezeichnete Basis für die Gestaltung und Beaufsichtigung 
gemeinwohlaffiner Berufsfelder“.7 Dass die existenten Kammern als Empfänger 
zusätzlicher Aufgaben in Stellung gebracht werden,8 bildet die Vorstufe zu diesen 
Bekundungen.

Speziell das Organisationsrecht der bestehenden Verwaltungstypen gerät sel-
ten in den Mittelpunkt der Betrachtung.9 Die Vereinbarkeit der Binnenverfassung 
mit den verfassungsrechtlichen Wertentscheidungen für die Demokratie oder den 
Rechtsstaat wird häufig als gegeben unterstellt und in der Folge nicht näher, al-
lenfalls pauschal behandelt. So wird ohne große Umschweife festgestellt, dass 
Körperschaften „Mikrodemokratien“ seien,10 oder insinuiert, dass Selbstverwal-
tungsträger als „Schule der Demokratie“ dienten.11 Die funktionale Selbstverwal-
tung solle sich „nahtlos“ in das Konzept eines Aufbaus der Demokratie von unten 
nach oben einfügen.12 Selbst Eberhard Schmidt-Aßmann, der ansonsten profunde 

 6 Zitate und Vorschläge bei Stober, GewArch 1996, 184 (188); Tettinger, DÖV 1995, 169 
(174). S. ferner Kriele, ZRP 1990, 109–117; Ory, ZRP 1990, 289–291.
 7 Kluth, Kammerrecht, in: Schulte / Kloos (Hg.), Handbuch Öffentliches Wirtschaftsrecht, 
2016, § 7 Rn. 162.
 8 Stober, Dauerbaustelle Kammerrechtsreform, in: Ennuschat / Geerlings / Mann / Pielow (Hg.), 
GS Tettinger, 2007, 189 (202) erörtert etwa einen Sicherheitsauftrag, da „Handel, Banken und 
andere Wirtschaftszweige bekanntlich massive Probleme mit Ladendiebstahl, Graffiti und der 
Sicherheit in Fußgängerzonen und Ladenpassagen“ hätten.
 9 S. dagegen aber Kleine-Cosack, Berufsständische Autonomie und Grundgesetz, 1986, 
S. 189 ff.; Irriger, Genossenschaftliche Elemente bei öffentlich-rechtlichen Körperschaften, 
1991, S. 196 ff.; Groß, Das Kollegialprinzip in der Verwaltungsorganisation, 1999, S. 280 ff. Bei 
Kaltenhäuser, Möglichkeiten und Perspektiven einer Reform der Organisation der Wirtschafts-
verwaltung, 1998, S. 227 ff. finden sich grundlegende Reformüberlegungen. Die Ideen variieren 
jedoch zwischen Auflösung (S. 227 ff.), Abschaffung der Pflichtzugehörigkeit (S. 241 ff.) und 
Privatisierung der IHK (S. 251 ff.). Der „Entwurf eines Gesetzes über die Reform des Indus-
trie- und Handelskammerwesens“ (IHKG-E 1996), der von der Fraktion BÜNDNIS 90 / Die 
Grünen im November 1996 in den Bundestag eingebracht wurde (BT-Drs. 13/6063), hatte vor-
dringlich zum Ziel, die IHK aufzulösen und als staatlich anerkannte Vereine des Privatrechts 
zu organisieren (§§ 1, 2 Abs. 1 u. 2 IHKG-E 1996) sowie teilweise mit hoheitlichen Befug-
nissen zu beleihen (§ 5 IHKG-E 1996). Der Vorschlag, IHK und HwK zu einer einheitlichen 
Wirtschaftskammer – etwa nach dem österreichischen Modell (dazu Zellenberg, Die Tätigkeit 
der österreichischen Wirtschaftskammern als gesellschaftliche Selbstverwaltung und deren Er-
fahrungen mit dem Prinzip der Einheitskammer, in: Schmidt-Trenz / Stober [Hg.], RÖDS 2007/ 
2008, 2008, 11–38) – zu vereinen, wird hartnäckig vorgebracht (s. dazu jüngst de Maizière, 
Von allem die Hälfte, FAZ v. 24. Oktober 2019, Nr. 247, S. 6, abrufbar unter https://www.faz.
net/-gq7-9sj24). 
 10 Faber, Verwaltungsrecht, 4. Aufl. 1995, S. 57. Darauf bezugnehmend Dreier, Hierarchi-
sche Verwaltung im demokratischen Rechtsstaat, 1991, S. 234: „[I]nsofern stellen sie in der Tat 
‚Mikrodemokratien‘ dar.“
 11 Frotscher, Selbstverwaltung und Demokratie, in: v. Mutius (Hg.), FG von Unruh, 1983, 
127 (127); Stober, DÖV 1993, 333 (334).
 12 Stober, Die IHK als Mittler zwischen Staat und Wirtschaft, 1992, S. 66.

https://www.faz.net/-gq7-9sj24
https://www.faz.net/-gq7-9sj24
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Analysen zur Steuerungsfunktion des Verwaltungsorganisationsrechts publiziert, 
stellt nur eine flüchtige Betrachtung der Rechtsgrundlagen an und erkennt einen 
insgesamt „positiven Befund“.13 Auch das Bundesverfassungsgericht wählt eine 
stark simplifizierte Sichtweise auf das Innenrecht,14 womit es jedoch erfolgreich 
umgeht, die „Büchse der Pandora“ zu öffnen. 

Doch legen Vorgänge im Realbereich des Rechts nahe, dass soziale Probleme 
übersehen werden und die technische Performanz der Verwaltungstrabanten zu 
überprüfen ist. So hat sich für die IHK im ausgehenden 20. Jahrhundert eine 
kammer kritische Bewegung vernetzt und formiert.15 Deren vordringliches Ziel 
war und ist es, die pflichtmitgliedschaftliche Verfassung zum Einsturz zu bringen. 
Die zugleich betriebene strategische Prozessführung förderte aber eine Vielzahl 
von Rechtsverstößen in den IHK-Bezirken zutage.16 Selbst ein beliebiger Blick in 
(regionale)  Tageszeitungen ist geeignet, den Befund eines dysfunktionalen, re-
formbedürftigen Organisationsdesigns nahezulegen.17 In diesem Sinne betitelte 

 13 Schmidt-Aßmann, Das allgemeine Verwaltungsrecht als Ordnungsidee, 2. Aufl. 2004, 
S. 263.
 14 Dazu näher unter C. III. 1. e) cc) (2); C. III. 1. g); D. IV. 4. b) cc); E. VI. 3.
 15 IHK Stuttgart („Kaktus-Initiative“, http://www.kaktusinitiative.de/); IHK Berlin („#mitmach-
IHK – Reformiere die IHK Berlin!“, http://www.mitmachihk.de/; „pro KMU“); HK Hamburg  
(„Die Kammer sind wir“, https://www.diekammersindwir.com/); IHK Köln („NewKammer“, 
https://www.new-kammer.de/). Bundesweit agiert der „Bundesverband für freie Kammern 
e. V.“ (https://www.bffk.de/).
 16 Im Zuge dieser Bemühungen schrieben die Verwaltungsgerichte mehreren IHK-Bezirken 
Rechtsverstöße wegen Überschreitungen des Mandats aus § 1 Abs. 1 IHKG oder einer rechts-
widrigen Beitragsveranlagung (s. zuletzt BVerwG, Urt. v. 22. Januar 2020 – 8 C 9.19, 8 C 10.19, 
8 C 11.19 –, juris) ins Stammbuch.
 17 Retzbach, Aussage der IHK-Präsidentin ist rechtswidrig, Ludwigsburger Kreiszeitung 
v. 10. September 2020, abrufbar unter https://www.lkz.de/home_artikel,-aussage-der-ihk-
praesidentin-ist-rechtswidrig-_arid,606296.html; ders., Ein Satz der IHK-Präsidentin beschäf-
tigt jetzt die Justiz, Ludwigsburger Kreiszeitung v. 24. August 2020, abrufbar unter https://www.
lkz.de/home_artikel,-ein-satz-der-ihk-praesidentin-beschaeftigt-jetzt-die-justiz-_arid,604317.
html; Öchsner, Zu viele Millionen gehortet, SZ v. 3. Februar 2020, Nr. 27, S. 17, abrufbar unter 
https://sz.de/1.4781467; Kleine Wördemann / Schneider, IHK Rostock: Warum muss Jens Rade-
macher gehen?, Ostsee-Zeitung v. 3. Januar 2020, abrufbar unter https://www.ostsee-zeitung.de/ 
Nachrichten/Wirtschaft/IHK-Rostock-Warum-muss-Kammerchef-Jens-Rademacher-wirklich-
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